
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 DIE MANDANTEN I INFORMATION 
 

Themen dieser Ausgabe 
 

 
� Fahrtkosten und Verpflegungsmehraufwendungen  � Reform der Grundsteuer 

 
� Steuerfreiheit für Diensträder  

� Termine: Steuer und Sozialversicherung 

 
� Sonderabschreibung für Neubauten   

    
 

Ausgabe September 2019 
 
 
 
 

Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant,  
auch mit unserer September-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem 
Steuer- und Wirtschaftsrecht informieren. 
 
 

 STEUERRECHT 
 
Arbeitgeber/Arbeitnehmer 
 
Abzug von Fahrtkosten und 

Verpflegungsmehraufwendungen 
 
In zwei Urteilen hat der Bundesfinanzhof (BFH) den Abzug 
von Verpflegungsmehraufwendungen für eine Pilotin, die 
zu ihrem Heimatflughafen fährt, sowie für einen Sicher-
heitsmitarbeiter, der am Flughafen arbeitet, abgelehnt. 
Zudem können beide die Fahrtkosten für ihre Fahrten zum 
Flughafen nur in Höhe der Entfernungspauschale von 

 
 
0,30 € pro Entfernungskilometer (also einfache Fahrt zur 

Arbeit) als Werbungskosten geltend machen.  
Hintergrund : Seit dem Veranlagungszeitraum 2014 setzt 
der Abzug von Verpflegungsmehraufwendungen voraus, 
dass der Arbeitnehmer außerhalb seiner Wohnung und 
seiner ersten Tätigkeitsstätte  mehr als acht Stunden 
beruf-lich tätig ist; die Verpflegungspauschale beträgt je 
nach Dauer der Abwesenheit 12 € bzw. 24 € pro Tag.  
Beruflich veranlasste Fahrtkosten von Arbeitnehmern sind 
grundsätzlich in tatsächlicher Höhe abziehbar. Eine Ein-
schränkung gilt für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte; hier kann der Arbeitnehmer lediglich die 
sog. Entfernungspauschale von 0,30 € pro Entfernungski-
lometer (einfache Strecke) geltend machen. 
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